
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für eine Sportanlagenbaumaßnahme oder 

ein Sportanlagenpflegegerät bei der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH

Vereinsname:

Ansprechpartner: Anz.d. Mitglieder:

Vereinsanschrift:

Telefonnummer:

Aktenzeichen:

Projektbezeichnung:

genaue Bennennung

der Baumaßnahme/

Pflegegerät/

Reparatur/Ersatzteile

Maßnahmebeginn:

Anmerkungen BSF

nur von der BSF auszufüllen

󠆺 Nachweis über Vorsteuerabzugsberechtigung

nur von der BSF auszufüllen

󠆺 eine ausführliche Projektbeschreibung und eine Bedarfserläuterung

󠆺 Nachweis über Eigentumsrecht, gemäß Sportförderrichtlinien, Punkt 6.8.

󠆺 mindestens zwei voneinander unabhängige prüfbare Kostenvoranschläge/Angebote, wobei ein Voranschlag

von einem Unternehmen mit Sitz in Salzgitter sein soll

󠆺 Lageplan und zeichnerische Darstellung

󠆺 Beratungsgespräch mit der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH durchgeführt

Optional, wenn benötigt:

󠆺 Baugenehmigung oder mindestens eine positiv entschiedene Bauvoranfrage

󠆺 Kopien der Anträge an Dritte (z.B. Konrad-Fonds)

> Anträge sind bis zum 30.11. für das Folgejahr zu stellen.

> Nur vollständige Anträge können angenommen und weiter bearbeitet werden.

> Nicht vollständige Anträge können nicht berücksichtigt werden.

Maßnahmeende (Plan):

KSB-Vereinsnummer:

erforderlich und beigefügt sind:

Sportstättenbaumaßnahme:

Sportanlagenpflegerät:

Reparatur/Ersatzteile Pflegegerät:

󠆺 Finanzierungsplan und Ausgabenzusammenstellung

Zutreffendens

bitte ankreuzen

x

E-Mail:
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für eine Sportstättenbaumaßnahme oder ein 

Sportanlagenpflegegerät bei der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH

€

Vorsteuererstattung €

€

€

Eigenmittel

Anzahl Stunden x 15,00 € €

€

Spenden Dritter €

Darlehen €

€

%

Fremdmittel

Antrag vom: Bewilligt am:

Konrad-Fonds €

Landessportbund €

Stiftungsgelder €

Sonstige €

BSF Fördermittel €

%

€

%

€

Gesamtsumme Eigenleistung

Verbindlicher Finanzierungsplan zum Projekt (Baumaßnahme, Pflegegerät, Reparatur)

sich daraus ergebende Gesamtausgaben:

förderfähige Ausgaben:

Eigenarbeit in Std. 

abziehbarer Vorsteueranteil (%)

>mind. 10% der förderfähigen Ausgaben

Gesamtsumme Fremdmittel

Gesamtfinanzierung

Falls der Antragstellende zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, sind die Gesamtausgaben um den gewährten

Erstattungsbetrag zu vermindern. Wenn die Höhe der Erstattung bei Antragstellung noch nicht bekannt ist, ist bei

Antragstellung von einer vollen Erstattung auszugehen und der volle Betrag in Abzug zu bringen (also dann sind

die reinen Nettoausgaben einzusetzen).

Nun sind die förderungsfähigen Ausgaben zu ermitteln. Dafür sind die "sich daraus ergebende Gesamtausgaben"

(Brutto- oder vermindert um Vorsteuer-Erstattungsbetrag) um den nicht förderungsfähigen Anteil der

Baumaßnahme (z.B. wirtschaftliche genutzte Räume) zu reduzieren.

Gesamtfinanzierungsplan (förderfähige Ausgaben)

Eigenmittel

prozentualer Anteil 

prozentualer Anteil an ff. Ausgaben

prozentualer Anteil an ff. Ausgaben

> Bei Baumaßnahmen i.d.R. 1/3 (33,33%) der förderfähigen Ausgaben; bei Zuwendungen anderer Fördergeber 

bitte beachten, dass mind. 10% durch Eigenmittel abgedeckt sind.

> Bei Pflegegeräten höchstens 2/3 (66,66%) der Anschaffungskosten, maximal jedoch 4.000 €

> Die Summe aller zweckgebundenen Zuschüsse und Spenden darf dabei die geldlichen Aufwendungen nicht 

übersteigen.

>max. 90% der förderfähigen Ausgaben

Gesamtausgaben der Maßnahme:
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für eine Sportstättenbaumaßnahme oder ein 

Sportanlagenpflegegerät bei der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH

Unterschrift nach §26 BGB/ Stempel Ort/ Datum

►dass bei einer Senkung der Ausgaben die Fördersumme neu berechnet wird. Bei einer Verteuerung der 

Maßnahme ist uns bekannt, dass eine Erhöhung einer erteilten Bewilligung nicht erfolgen kann. Eine 

Nachbewilligung von Kostensteigerungen ist nicht möglich, die zusätzlichen Ausgaben haben die 

Antragstellenden zu tragen. Dabei sind die Vorgaben für Finanzierung der Sportförderichtlinien der Stadt 

Salzgitter für Sportanlagenbaumaßnahmen und Beschaffung von Sportanlagenpflegegeräte einzuhalten.

►dass weitere Vorgaben in einer evtl. erteilten Bewilligung festgeschrieben und Bestandteil dieses 

Antrages sind.

►dass eine Bewilligung bzw. Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn (Bedarfsanerkennung) 

Voraussetzung ist, um mit der Maßnahme beginnen zu können.  

Zum Maßnahmenbeginn gehören: das Eingehen verbindlicher Verpflichtungen (Aufträge) sowie 

Materialkauf. Planungsleistungen gehören nicht dazu. Ein Verstoß gegen den Maßnahmenbeginn zieht die 

sofortige Rückgabe des Antrages bzw. die Aufhebung einer evtl. erteilten Bewilligung nach sich. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung kann  aus der Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn nicht 

abgeleitet werden. 

Ferner trägt der Antragsstellende das finanzielle Risiko der Baumaßnahme (nur auf Grund der Erteilung 

des Maßnahmebeginns) ohne erteilte Bewilligung durch die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH 

ganz allein. 

√ Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass uns die Sportförderichtlinien der Stadt Salzgitter für 

Sportanlagenbaumaßnahmen und Beschaffung von Sportanlagenpflegegeräte bekannt sind und wir 

die Vorgaben anerkennen. Ferner ist uns bekannt, dass bei Verstoß der Antrag abgewiesen werden 

kann bzw. eine evtl. erteilte Bewilligung aufgehoben wird. Bereits ausgezahlte Mittel müssen zzgl. 

Zinsen (s. Sportförderrichtlinien Punkt 4.8.) zurückgezahlt werden. Ein Rechtsanspruch auf die 

Gewährung einer Förderung besteht nicht.

►dass jegliche Änderung zur beantragten Maßnahme sowie Änderungen des Finanzierungsplans 

unverzüglich der Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH innerhalb von zwei Monaten nach 

Bekanntwerden mitzuteilen sind und der Zustimmung bedürfen. Dies betrifft eine Senkung der Ausgaben 

ebenso wie eine Erhöhung der Ausgaben. 

Jeder Antragstellende verpflichtet sich und ihm ist bekannt:

► dass über die Annahme des Antrages die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH entscheidet. Ein 

Rechtsanspruch auf Annahme und Förderung besteht nicht.
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